
50:50

100%

Aussengrenze 
100% 

Verein

Vereins- 
Gelände, 

-Weg

§ 27 Niedersächsisches Nachbarschafts-Gesetz 

Durchführung, Finanzierung einer Einfriedung auf Verlangen des benachbarten Eigentümers 

eine Einfriedungspflicht besteht nicht per se 

keine

Kosten für

rechte oder


linke

Einfriedung

jeweils 

rechte 


Grundstücksgrenze


